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»Alles neu macht der Mai.« heißt es doch so schön. Seit 
dem 6. Mai habe wir einen neuen Bundeskanzler sowie 
eine neue Bundesregierung und am 9. Mai wurde ein 
neuer Papst gewählt.

Einige der Schlüsselpositionen, die mit Einfluss auf den 
Weltfrieden nehmen können, wurden neu besetzt. Es 
wäre wirklich wünschenswert, wenn die Welt wieder zur 
Ruhe kommen würde. Die ersten Sätze des Papstes gal-
ten dem Frieden, für den er sich einsetzen wolle, was 
viele erfreut hat.
Die neue Bundesregierung muss sich in erster Linie auch 
um Deutschland und die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner kümmern. Wir haben viele Baustellen – Wirtschaft, 
Bildungswesen, Gesundheitswesen, Rentenentwicklung, 
Klimaschutz – nur um einige zu nennen. Und der »Ein-
stieg« des neuen Kanzlers sprach selbst in den eigenen 
Reihen nicht gerade von Vertrauen in seine Person. Wir 
dürfen also gespannt sein, ob es der neuen Regierung 
gelingen wird, Einigkeit zu zeigen. Wir wünschen ihr 
und uns den Mut, auch mal große Reformen umzuset-
zen (auch wenn der Koalitionsvertrag in dieser Hinsicht 
noch sehr zurückhaltend ist) und so unter den Bürge-
rinnen und Bürgern Deutschlands wieder mehr Zustim-
mung und Vertrauen zu erhalten.

In Deutschland haben wir auf Bundesebene nun ein 
Digitalministerium. Jetzt wird alles besser. Oder doch 
nicht? Einerseits ist es ein wichtiges Symbol dafür, dass 
erkannt wurde, dass wir in diesem Bereich – gerade auch 
in den öffentlichen Verwaltungen – großen Nachholbe-
darf haben. Andererseits handelt es sich um eine Auf-
gabe, die alle Ministerien betrifft und es sollte nicht ei-
nem Ressort allein zugewiesen werden. Die aktuellen 
Schlagworte »Digitalisierung«, »KI» und »Bürokratie-
abbau« sind nun mal nicht in erster Linie ein IT-Thema, 
sondern generelle Herausforderung, die instrumentell 
sehr viel mit Prozessen zu tun haben und ansonsten vor 
allem auch ein zentraler Bestandteil des erforderlichen 
(Führungs-)Kulturwechsels sind.

Aber nun zu unserer neuen Ausgabe des »Spektrum«. 
Sie erwartet wieder ein buntes Portfolio quer durch un-

sere Produktpalette. Viele Verwaltungen haben sicher-
lich schon ihren Wärmeplan fertig gestellt oder sind da-
bei, diesen zu erstellen. Dieser Plan sollte nach Mög-
lichkeit auch umgesetzt werden. Dabei können wir Sie 
tatkräftig unterstützen. Wir bieten Ihnen beispielsweise 
die Erstellung Ihrer Treibhausgasbilanz an. Diese um-
fasst, neben der Erstellung der Bilanz auf Grundlage 
Ihrer Verbrauchsdaten, auch die Anfertigung eines Be-
richtes, Konzepte inklusive Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Emissionen bis hin zur Klimaneutralität sowie 
die Ausstellung eines Zertifikates. Weitere zielführen-
de Leistungen zur Umsetzung Ihres Wärmeplanes kön-
nen Sie unserem Titelthema auf Seite 10 entnehmen.

Im zweiten Teil unserer Serie »Verwaltung im Wandel« 
geht es um die Ziele des Controllings. Das Controlling 
kann Ihnen helfen, Ihre Gebührenkalkulationen schnell 
selbst zu erstellen. Dazu müssen natürlich alle Kosten 
und Erlöse erfasst und in transparenter Form vorliegen.
 
Wie in jedem anderen Bereich ist es auch für Sie wich-
tig, Ihr Personal zu halten. Wird es doch immer schwe-
rer, neue Mitarbeitende zu finden.
Ende 2020 wurde der § 18a TVöD VKA eingeführt, der es 
Ihnen ermöglicht, attraktive Entgeltanreize zu schaf-
fen. Welche Maßnahmen möglich sind und wie Sie diese 
umsetzen können, lesen Sie in unserem Artikel »Wie öf-
fentliche Verwaltungen attraktive Entgeltanreize schaf-
fen können«.

Viele Bundesländer sind dabei, ihre Vergabevorschrif-
ten im Unterschwellenbereich zu novellieren bzw. zu 
reformieren. Dies zeigt sich u. a. auch bei der Anhebung 
der Wertgrenzen. In welchen Bundesländern dies be-
reits umgesetzt worden ist und welche Bundesländer die 
Anhebung planen, lesen Sie auf Seite 12. Dies bedeutet 
gleichzeitig auch, dass die Gesetzgeber viel Vertrauen 
in Sie setzen, müssen doch trotzdem die vergaberecht-
lichen Grundsätze eingehalten werden.

Die Feuerwehr in Kaltenkirchen freut sich über ein neu-
es Tanklöschfahrzeug TLF 4000. Wir haben die Stadt Kal-
tenkirchen bei der Beschaffung unterstützt. Zusammen 
wurde das Leistungsverzeichnis, selbstverständlich un-
ter neutralen Gesichtspunkten, erstellt. Im Anschluss 
hat die KUBUS GmbH die Ausschreibung durchgeführt, 
einen Vergabevorschlag erarbeitet, den Zuschlag erteilt 
und die Auftragsabwicklung übernommen.
Seit mehr als 15 Jahren beschaffen wir für öffentliche 
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Der Anwendungsbereich der zu vergebenden Anreize ist 
vielfältig und bietet dem kommunalen Arbeitgeber ei-
ne Reihe von Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeit-
geberattraktivität. 

Mögliche Maßnahmen sind zum Beispiel:

	▪ Zuschüsse für Fitnessstudios
	▪ Sonderzahlungen
	▪ Fahrkostenzuschüsse für ÖPNV/Job-Ticket
	▪ Sachbezüge (z. B. Tankgutscheine, Warengutscheine)
	▪ Kita-Zuschüsse, Zuschüsse für Kinderbetreuung
	▪ Wertgutscheine
	▪ Zuschüsse zur Gesundheitsvorsorge
	▪ Leistungen zur Weiterbildung
	▪ Anschaffung/Übereignung von Datenverarbeitungs-
trägern (z. B. Laptop, Tablet) 

	▪ Essengeldzuschuss für Kantine oder Cafeteria

Die Vergabe der Entgeltanreize kann an besondere Vor
aussetzungen gebunden werden, muss es aber nicht. 

Um den individuellen Bedürfnissen und tatsächlichen 
Umständen der Beschäftigten Rechnung tragen zu kön-
nen, empfiehlt sich zur weiteren Flexibilisierung und 
damit auch Individualisierung die Einführung eines so-
genannten »Cafeteria-Modells« an, bei dem die Beschäf-
tigten eine (periodische) Wahlmöglichkeit hinsichtlich 

Im Umfeld eines zunehmend ausgeprägten Arbeit-
nehmermarkts müssen auch die Einrichtungen der 
öffentlichen Verwaltung Überlegungen zur Perso-
nalgewinnung und -haltung anstellen, die sich auf 
einer belastbaren Grundlage nicht zuletzt in »ba-
rer Münze« für die (potenziellen) Mitarbeitenden 
auswirken.

Der mit Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 u. a. ein-
geführte § 18a TVöD VKA, der auch in die durchge-
schriebenen Fassungen u. a. des TVöD-V aufgenom-
men und daher im Anwendungsbereich des genann-
ten Tarifvertrages für die erfassten Arbeitnehmer/
innen gilt, soll eine eben solche Steigerung der At-
traktivität der kommunalen Arbeitgeber schaffen. 
Diese haben nun die Möglichkeit, das Budget aus 
dem Gesamtvolumen des Leistungsentgeltsystems 
gemäß § 18 TVöD VKA für ein alternatives Entgeltan-
reiz-System einzusetzen.
Die neu eingeführte Regelung stellt dabei keinen Er-
satz, sondern eine Ergänzung dar. 
Mit dem neuen alternativen Entgeltanreiz-System 
nach § 18a TVöD VKA wird von einem direkten Leis-
tungsbezug abgewichen und stattdessen ein Anreiz-
system geschaffen, um Mitarbeitende zu motivieren 
und zu binden.
Losgelöst von jeglichem Leistungsbezug liegt der Fo-
kus auf der arbeitgeberseitigen Möglichkeit zur Ein-
führung von Entgeltanreizen, sogenannten »Incen-
tives«. Das in § 18 Abs. 3 TVöD geregelte Gesamtvo-
lumen kann dabei ganz oder teilweise für das Ent-
geltanreiz-System verwendet werden. Für das umzu-
widmende Volumen bzw. die Aufteilung des Budgets 
sind drei verschiedene Szenarien denkbar:

1.	 Keine neue/veränderte Betriebs- oder Dienstverein-
barung und Beibehalten des bestehenden LOB-Sys-
tems nach § 18 TVöD

2.	 Anteilige Verwendung des Gesamtbudgets, zum Bei-
spiel 30 Prozent »Incentives« nach § 18a TVöD VKA 
und 70 Prozent LOB-Budget nach § 18 TVöD. Der kom-
munale Arbeitgeber kann frei entscheiden, wie das 
Budget zwischen dem neuen Entgeltanreiz-System 
nach § 18a TVöD und dem bestehenden LOB-System 
nach § 18 TVöD aufgeteilt wird. Die gewählte Auftei-
lung des Budgets sollte den Zielen und Bedürfnissen 
des Arbeitgebers entsprechen und dazu dienen, die 
Arbeitgeberattraktivität zu verbessern und die Mit-
arbeitenden zu motivieren und zu binden.

3.	 Vollständige Umwidmung in bestimmte »Incentives« 
nach § 18a TVöD zu 100 Prozent. Das gesamte Budget 
wird für alternative Anreizsysteme genutzt.

Mögliche, konkrete Maßnahmen

Gemäß § 18a Abs. 2 TVöD VKA ist grundsätzlich jede Maß-
nahme geeignet, die zu Verbesserung der Arbeitsplatz-
attraktivität, der Gesundheitsförderung oder der Nach-
haltigkeit beiträgt, wobei Arbeitnehmer/innen aber kei-
nen Anspruch auf die Anwendung des § 18a TVöD VKA 
bzw. auf spezielle Maßnahmen haben.

WIE ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNGEN 
ATTRAKTIVE 
ENTGELTANREIZE 
SCHAFFEN KÖNNEN

Auftraggeber vergaberechtskonform verschie-
denste Feuerwehrfahrzeuge. Rund 800 Beschaf-
fungen in diesem Zeitraum dürften für unsere Ex-
pertise sprechen. Auf diese Kompetenz setzt auch 
das Land Schleswig-Holstein und schreibt zusam-
men mit der GMSH und der KUBUS GmbH seit 2020 
standardisiert Feuerwehrfahrzeuge aus. Qualita-
tiv hochwertige, bedarfsgerechte Fahrzeuge zu
wirtschaftlich guten Preisen werden hier seit Jah-
ren erfolgreich und rechtssicher beschafft.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch bei der 
Ausschreibung für Ihr Feuerwehrfahrzeug unter-
stützen dürfen.

Möchten Sie die Kosten, die bei Feuerwehreinsät-
zen entstehen, weitergeben, setzt dies eine gül-
tige Gebührenkalkulation voraus. Wir unterstüt-
zen Sie und erstellen für Sie die Kalkulation oder 
coachen Sie in unseren Workshops, so dass Sie in 
der Lage sind, zukünftig selbst Ihre Kalkulation 
zu erstellen. Dafür bieten wir im September in 
Bayern wieder zwei Workshoptermine, unterteilt 
nach Nord- und Südbayern, an.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Volker Bargfrede          
Geschäftsführer

Eine zweckgerichtete Kombination 
verschiedener Anreize ist empfehlenswert.
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antwortung der Frage, wofür die Haushaltsmittel einge-
setzt werden. Damit Daten ausgewertet werden können, 
ist zunächst die sorgfältige und korrekte Erfassung der 
Daten notwendig, also Transparenz in den Daten. Sämt-
liche Kosten und Erlöse müssen systematisch erfasst und 
nachvollziehbar dargestellt werden. 

	 Zielerreichung�  

Damit kann im zweiten Schritt des Controllings festge-
stellt werden, ob die im Haushalt eingeplanten Kosten 
für die Leistungen aufgewendet wurden, für die sie ge-
plant waren oder für andere Zwecke (Zielerreichung). 
Für die politischen Gremien wird so eine solide Grund-
lage für finanzielle Entscheidung bereitet und zugleich 
dokumentiert, ob die zur Verfügung gestellten Mittel 
das damit verfolgte Ziel erreicht haben.

Durch ein Controlling kann ein Mehr- oder Minderbe-
darf erkannt und gleichzeitig festgestellt werden, ob 
und an welcher Stelle sowie in welchem Umfang für ge-
plante Projekte Kapazitäten finanzieller und personel-
ler Art vorhanden sind. 
Damit einher geht auch die Möglichkeit, anhand objek-
tiver Daten Trends zu erkennen und darauf aufbauend 
Strategien für den künftigen Ressourceneinsatz zu ent-
wickeln, statt nachträglich auf Trends zu reagieren. Das 
kann sowohl die Anzahl, die Dauer oder auch die Kos-
ten für eine Leistung betreffen. Das Controlling bietet 

dadurch die Möglichkeit, finanzielle und personelle Ka-
pazitäten zu erkennen und zu steuern und so das vor-
handene Potential effektiv auszuschöpfen.

Das Controlling ist sowohl für den Gemeindehaushalt 
im Ganzen als auch für die Sachgebiete im Speziellen 
durchzuführen. Dadurch kann die Gemeinde sicherstel-
len, dass sowohl jeder Teilbereich effektiv arbeitet, als 
auch die Gemeinde insgesamt.

Und letztlich kann mit dem Controlling ohne Mehrauf-
wand die Grundlage der Gebührenkalkulation geschaf-
fen werden. Denn auch für diese ist zu ermitteln, wel-
che Kosten für welche Leistungen aufgewendet werden. 
Allein dadurch wirkt sich ein Controlling auf die Effekti-
vität der Verwaltung und vor allem auch einnahmeer-
höhend aus. 

Mit der Auswahl der Controlling-Ziele und deren Umset-
zung ist der erste Schritt für eine Verbesserung der Ef-
fektivität gemacht. Der weitere Weg der Umsetzung bis 
hin zu einem für die Gebührenkalkulation geeigneten 
Controlling wird in den nächsten Ausgaben aufgezeigt.

IHRE KONTAKTPERSON�

Henryk Kadow, Assessor jur.
0385/30 31-267	 kadow@kubus-kb.de

Stellen Sie sich eine Gemeinde vor, die wie ein mo-
dernes Unternehmen geführt wird: Sie benötigen ei-
ne Kalkulation für Feuerwehrgebühren?
Als betriebswirtschaftlich geführtes »Unterneh-
men« brauchen Sie in Ihrer Finanzbuchhaltungs-
software nur ein paar Klicks, um die Kalkulation 
fertig vorliegen zu haben.

Ein funktionierendes Controlling ist das Instrument, 
das Ihnen dabei hilft, Entscheidungen auf Basis fun-
dierter Analyse und transparenter Daten zu treffen, 
beispielsweise wenn es darum geht, die Kosten für 
ein bestimmtes Produkt zu bestimmen.
»To control« wird meist mit »kontrollieren« über-
setzt. Tatsächlich bedeutet es aber »steuern, regeln, 
lenken, prüfen«. Dies ist das grundsätzliche Ziel: ein 
Unternehmen, in diesem Fall eine Gemeinde, durch 
geeignete Controlling-Maßnahmen in die gewünsch-
te Richtung zu lenken und zu steuern.

Controlling ist ein Instrument, um anhand von ob-
jektiven Daten die Leistungsfähigkeit der Verwal-
tung zu prüfen und zu steuern und im Idealfall die 
Produktivität zu steigern. Im Ergebnis bietet sich die 
Möglichkeit des Vergleiches der Kennzahlen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten oder eines Verlaufes und es 
wird erkennbar, ob eine Verbesserung von Prozessen 
überhaupt notwendig ist und an welchen Stellen.
Dazu muss zunächst definiert werden, welche kon-
kreten Ziele mit dem Controlling erreicht werden 
sollen. Denn je nach Ziel des Controllings gibt es 
verschiedene Daten, die zu Steuerungszwecken er-
hoben werden müssen.

	 Kostentransparenz�  

Ein erstes wesentliches Ziel des Controllings kann die 
Herstellung von Kostentransparenz sein, d. h. die Be-

VERWALTUNG IM 
WANDEL: ZIELE DES 
CONTROLLINGS

Mit der Auswahl der 
Controlling-Ziele und 
deren Umsetzung ist 
der erste Schritt für 
eine Verbesserung der 
Effektivität gemacht.

der unterschiedlichen Elemente erhalten. We-
gen des mit der erstmaligen Einführung des »Ca-
feteria-Modells« zu erwartenden erhöhten admi-
nistrativen Aufwands empfiehlt sich eine voraus-
schauende Planung mit entsprechendem länge-
ren zeitlichen Vorlauf.

Umsetzung in Form einer
Betriebs- oder Dienstvereinbarung

Die Regelung der Leistungsentgelte sowie der al-
ternativen Entgeltanreize erfolgt auf Grundlage 
einer Betriebs-/ oder einvernehmlichen Dienst-
vereinbarung (§ 18a Abs. 1 TVöD VKA), die an in-
terne Strukturen und individuelle Ziele/Um-
stände anzupassen ist. Zu empfehlen ist eine gut 
durchdachte und zweckgerichtete Kombination 
verschiedener Anreizkomponenten. Hierbei soll-
te auf transparente und verständliche Regelun-
gen geachtet werden, um damit auch die Akzep-
tanz in der Belegschaft zu fördern. 
Empfehlenswert ist darüber hinaus ein regelmä-
ßiges Controlling der eingeführten Anreize, um 
den Erfolg bzw. die Auswirkungen des eingeführ-
ten Konzepts überprüfen zu können. 

Gemäß § 18a Abs. 3 TVöD VKA sind die aus dem al-
ternativen Entgeltanreiz-System gewährten Leis-
tungen zusatzversorgungspflichtig, soweit es sich 
dabei um steuerpflichtige Einnahmen der/des Be-
schäftigten handelt. Auf zu beachtende steuer- 
sowie sozialversicherungspflichtige Aspekte wird 
an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. Bei Be-
darf sollten hier die steuer- und rechtsberaten-
den Berufe unterstützend hinzugezogen werden. 

IHRE KONTAKTPERSONEN�

Personalentwicklung
Arne Köster, Diplom-Betriebswirt

0385/30 31-278
koester@kubus-kb.de

Stellenbewertungen
Jana Pornhagen, Assessorin jur.

0385/30 31-276
pornhagen@kubus-kb.de
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Jede Gemeinde hat zur Verhinderung und Bekämpfung von Bränden 
und anderen Gefahren eine den örtlichen Verhältnissen angepasste 
Feuerwehr vorzuhalten. Eine Kostenerhebung für Einsätze setzt ei-
ne wirksame Satzung voraus. Die dort geregelten Kostensätze haben 
auf einer Kalkulation zu beruhen.

In unseren Workshops werden Sie Schritt für Schritt angeleitet, mit 
den eigenen Daten für Ihre Feuerwehr die Kalkulation der Gebühren 
selbst durchzuführen und die Gebührensatzung selbst zu erarbeiten.

Dies erfolgt mit Hilfe einer Excel-basierten Kalkulationstabelle, die auf 
dem Kalkulationsmodell des bayerischen Gemeindetags beruht, aber 
auch eine umfassende Kostenerfassung, die die Kalkulation der Perso-
naltarife und die gesonderte Kalkulation von freiwilligen Aufgaben er-
laubt. Grundlage ist die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags.

Für unsere Workshops stehen Ihnen folgende Termine zur Auswahl:

Anne Gögge
Staatlich geprüfte Betriebswirtin

Seit dem 1. September 2024 unterstützt Frau Anne Gögge die Bereiche 
»Beiträge und Gebühren« sowie »Verwaltungsmanagement«.
Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau und einem erfolgreich absol-
vierten Studium zur staatlich anerkannten Betriebswirtin konnte sie 
umfassende berufliche Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen 
sammeln und dabei wertvolle Einblicke in verschiedene Arbeitsberei-
che gewinnen. Dies ermöglicht es ihr nun, sich flexibel auf neue He-
rausforderungen einzustellen und ein breites Verständnis für bran-
chenübergreifende Zusammenhänge zu entwickeln. Zu ihren Aufga-
ben im Bereich »Beiträge und Gebühren« zählen u. a. die Aufbereitung 
kalkulationsrelevanter Daten, die Vorbereitung umfangreicher Kalku-
lationen sowie die selbstständige Kalkulation von Feuerwehrgebüh-
ren. Im Bereich »Verwaltungsmanagement« unterstützt sie ihre Kol-
leginnen und Kollegen bei der Durchführung von Organisationsunter-
suchungen und der Bewertung von Stellen. Sie bereichert außerdem 
das Team »Hinweisgeber« als Meldestellenbeauftragte.
Frau Gögge freut sich auf die vielfältigen neuen Aufgaben und Projek-
te und die teamorientierte Zusammenarbeit.

Esther Bennett
Automobilkauffrau

Seit Oktober 2024 steht Frau Esther Bennett der Geschäftsführung 
und dem Team der KUBUS GmbH als Unternehmensassistenz und So-
cial-Media-Beauftragte tatkräftig zur Seite.
Als Auszubildende zur Automobilkauffrau und später als Vertriebsas-
sistentin im Autohaus konnte Frau Bennett umfangreiche Kenntnis-
se in Vertriebsprozessen, Kundenbetreuung und im Marketing sam-
meln. Diese wurden durch ihre folgende Tätigkeit als Assistentin der 
Geschäftsführung mit viel Koordinations- und Organisationsfähigkeit 
ergänzt. Bei der KUBUS GmbH übernimmt sie nun den Social Media-Be-
reich und unterstützt bei administrativen Aufgaben. Darüber hinaus ist 
sie für das Fuhrparkmanagement zuständig und kann somit einen Teil 
ihres Ausbildungsberufes mit ihrer neuen Herausforderung verbinden.
»Das gesamte KUBUS-Team hat mir den Einstieg in meine neue Position 
sehr erleichtert. Die Expertise und die Unterstützung durch die Kolle-
ginnen und Kollegen ist dabei nach wie vor beeindruckend. Dazu bringt 
mir die selbstständige Gestaltung meiner Aufgaben und der Arbeitszeit 
sehr viel Flexibilität, mein Privatleben mit der Arbeit zu verbinden.«

Anne
Gögge

VERSTÄRKUNG DES KUBUS-TEAMS

KONTAKTDATEN�

0385/30 31-269
goegge@kubus-kb.de

KONTAKTDATEN�

0385/30 31-251
bennett@kubus-kb.de

Esther
Bennett

WORKSHOP-TERMINE
KALKULATION VON GEBÜHREN FÜR 
LEISTUNGEN UND EINSÄTZE DER 
FREIWILLIGEN FEUERWEHR BAYERN

Termine 2025

TERMINE� PLZ-BEREICHE�

18.09.2025
25.09.2025

80 – 89 und 94

16.09.2025
24.09.2025

63, 90 – 93 und
95 – 97

Ausführliche Informationen erhalten Sie 
auf unserer Homepage unter:

www.kubus-kommunalberatung.de

Leistungsangebot → Beiträge 
& Gebühren → Feuerwehrge-
bühren

Die Kalkulation 
Ihrer Gebühren 
erfolgt mit einer 
Excel-basierten 
Tabelle.
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barer Energie regelmäßig weitaus höhere Potenziale, als 
die Bedarfe erfordern. Sicher bedarf es für ein zukünf-
tig dekarbonisiertes Energiesystem hier auch Speicher 
und Stützversorgungslösungen. Da sich die Nutzungs-
pfade dieser Potenziale in großem Umfang in kommu-
naler Hand oder Planungsverantwortlichkeit befinden, 
kommt den Kommunen eine besondere, möglichst früh-
zeitig wahrgenommene Verantwortung für die Nutzung 
der kommunalen Energie-Potenziale zu.

Wenn die Bedarfsdichten es zulassen, stellt die Aus-
schreibung und Vergabe einer zentralen Versorgung 
über entsprechende Energieumwandlungsanlagen mit 
Netzlösungen eine effektive Lösung zur Erfüllung ge-
setzlicher Anforderungen zum Klimaschutz und für eine 
sichere und günstige zukünftige Energieversorgung dar.

Was ist die Herausforderung der 
Kommunen hierbei?

Die gesetzlich vorgeschriebene kommunale Wärmepla-
nung bietet erste Anhaltspunkte für Möglichkeiten der 
Bedarfsdeckung auf Basis der regionalen Potenziale. Je 
komplexer die Anlagentechnik zur Nutzung erneuerba-
rer Energie wird, desto unwahrscheinlicher ist der kom-
munale Eigenbetrieb solcher Anlagen hinsichtlich Fi-
nanzierung, Planung, Errichtung und Betrieb. Daher 
bietet die Suche nach Umsetzung durch geeignete Part-
ner eine ressourcenschonende Möglichkeit.
Um diese zu finden und so eine Umsetzung der Eigenver-
sorgung zu ermöglichen, kann ein qualifizierter Dienst-
leister wie die KUBUS GmbH zukünftig diese Schlüssel-
rolle übernehmen. Die Stärke liegt hier in der ganzheit-
lichen Beratung und Organisation der Umsetzung.

Folgende Dienstleistungen bieten wir über die norma-
len Energiebeschaffungen hinaus sowohl auf Gebäude-
ebene als auch innerhalb eines kommunalen Planungs-
gebietes an:

1.	 Energiebedarfs- und Entwicklungsprognosen
2.	 Nutzung kommunaler Ressourcen (Dächer, Freiflä-

chen, Erdreich, Abwärme)
3.	 Energieberatungen zur Verringerung des Bedarfs
4.	 THG-Start- und Folgebilanzen
5.	 Potenzial- und Deckungsprüfungen erneuerbarer 

Energie
6.	 Machbarkeitsstudien effiziente Wärmenetze (BEW)
7.	 Fördermittelberatungen

8.	 Contractingberatung
9.	 Ausschreibungen und Vergaben (Planer, Contracto-

ren)
10.	Strombilanzkreismanagement-Beratung
11.	 Beratung zu Stromdirektlieferverträgen (PPAs)
12.	 Organisationsberatung Klimawandelfolgenanpas-

sungsmanagement (DAS)

Fazit für die Energieversorgung von 
Morgen – selbst ist die Kommune

Die Sicherung und Bereitstellung von kommunalen 
Flächen für die Nutzung erneuerbarer Energie ist eine 
dringliche Aufgabe für die Energieversorgung der Zu-
kunft. Die Nutzung kommunaler Ressourcen stellt ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, zur Daseins-
vorsorge und zur Versorgungssicherheit dar. Zentrale 
Energieversorgungsanlagen auf der Basis erneuerba-
rer Energie auf kommunalen Flächen müssen geplant, 
ausgeschrieben und errichtet werden.
Für viele der hiermit verbundenen Planungsschritte ist 
ein spezialisierter Dienstleister eine wichtige Hilfe. 
Technisch – juristisch – organisatorisch. Ihre KUBUS ist 
für Sie da!

IHRE KONTAKTPERSON�

Arne Rakel, Dipl. Ing. Energietechnik
0385/30 31-260	 rakel@kubus-kb.deWirkungsumfangs bei Weitem nicht nur 

um die kommunalen Liegenschaften.

Ausgehend von den berechtigten Erwar-
tungen der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner sowie Unternehmen wird die Versor-
gung mit Energie aus Erneuerbaren zur 
Strom- und Wärmeversorgung auch als 
netzgebundene Infrastruktur- und da-
mit auch kommunale Aufgabe erwartet. 
Gemeint ist hier auch die Entlastung der 
Wohngebäudeeigentümer von der Selbst-
versorgung mit teuren, komplexen und 
gleichermaßen flächenbelastenden Anla-
gen zur Nutzung der Erneuerbaren Ener-
gie.
Insbesondere in Flächenländern ergibt 
die im Rahmen von kommunalen Wärme-
planungen durchgeführte Potenzialana-
lyse der lokalen Ressourcen an erneuer-

Der zunehmende Klimawandel erfordert die Dekarbonisierung der 
Energieversorgung in allen Bereichen durch Umwandlung und Spei-
cherung erneuerbarer Energie in Wärme und Strom. Ausgehend vom 
European Green Deal über das Bundesklimaschutzgesetz bis zum Lan-
desrecht ergeben sich für Kommunen, Unternehmen und Einwohner 
weitreichende Verpflichtungen zur Senkung der THG-Emissionen bis 
2045.

Insbesondere öffentlichen Einrichtungen in Kommunen kommt ei-
ne Vorbildfunktion beim Nachweis der eingesparten THG-Emissionen 
zu. Diese sind in verschiedenen Gesetzen festgeschrieben. Vor allem 
aber ist das Gebäudeenergiegesetz, das Klimaschutzgesetz und das 
Wärmeplanungsgesetz in Zusammenhang zur THG-Emissionssenkung 
zu bringen. Diese sollte nach einer Anfangswertbestimmung nach BIS-
KO/GHGP-Standard fortlaufend weitergeführt werden, um die Reduk-
tionen nachzuweisen.

Im Ergebnis der überall stattfindenden kommunalen Wärmeplanun-
gen steht zunehmend die Frage im Raum: Wie setzen wir die Planung 
in die Praxis um? Es geht hierbei in Anbetracht des Versorgungs- und 

WIE LASSEN SICH KOMMUNALE 
WÄRMEPLÄNE UND 
KLIMASCHUTZMASSNAHMEN UMSETZEN?

Zentrale Energieversorgungsanlagen auf 
der Basis erneuerbarer Energie auf kommunalen 
Flächen müssen geplant, ausgeschrieben 
und errichtet werden.

Förderprogramm

Im Rahmen der Förderrichtlinie »Förderung von 
Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels« werden im Zeitraum

	  15. Mai – 15. August 2025 �

10 Mio. Euro für Maßnahmen des natürlichen Kli-
maschutzes und naturbasierte Lösungen bereit-
gestellt.

www.z-u-g.org/das/
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Wertgrenzen für 
Direktvergabe von Aufträgen

§ 14 der UVgO besagt, dass Leistungen bis 
zum dem festgelegten Wert von 1.000 Eu-
ro ohne Umsatzsteuer ohne Durchfüh-
rung eines Vergabeverfahrens vergeben 
werden können.

	 Wertgrenzen in Bayern�  

Dennoch hat der bayerische Gesetzgeber 
mit dem Bayerischen Gesetz über wirt-
schafts- und vergaberechtliche Vorschrif-
ten (BayWiVG), das am 1. Januar 2025 in 
Kraft getreten ist, die Wertgrenzen für die 
direkte Vergabe von Liefer- und Dienst-
leistungen in einem erheblichen Umfang 
erhöht.
Gemäß Art. 20 Abs. 1 BayWiVG ist ein Di-
rektauftrag jetzt bis zu einer Wertgren-
ze von einschließlich 100.000 Euro oh-
ne Umsatzsteuer zulässig.

	 Wertgrenzen in Baden-Württemberg�  

In Baden-Württemberg ist die Erhöhung 
der Wertgrenzen durch die Verwaltungs-

vorschrift der Landesregierung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(VwV Beschaffung) vom 23. Juli 2024 erfolgt.
Im Punkt 7.2 wird ein Auftragswert bis zu einem Betrag von 100.000 
Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt, innerhalb dessen eine Direktver-
gabe getätigt werden darf.

	 Wertgrenzen in Thüringen�  

Eine niedrigere Erhöhung der Wertgrenzen für Direktvergaben, jedoch 
deutlich höher im Vergleich zu der vorangegangenen Regelung, ist im 
Bundesland Thüringen erlassen worden.
Die Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge (ThürVVöA) vom 27. März 2025 sieht im Punkt 3.1 vor, dass eine di-
rekte Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem Wert von 
30.000 Euro ohne Umsatzsteuer möglich ist.

Erhöhung der Wertgrenzen auch in anderen 
Bundesländern zu erwarten

Eine Novellierung oder grundlegendes Reformieren der Vergabevor-
schriften sind ebenso in den anderen Bundesländern zu erwarten. In 
einigen, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, 
liegen schon Gesetzesentwürfe vor, die die Vereinfachung und Entbü-
rokratisierung des Vergaberechts vorsehen. Das schließt auch die An-
hebung der Wertgrenzen für die Direktvergabe von Aufträgen ein. Au-
ßerdem ist eine Erhöhung der Wertgrenzen für die Direktvergabe im 
Bundesland Brandenburg geplant. All das spricht dafür, dass Landes-
gesetzgeber die Auftragsvergabe bis zu einem gewissen Betrag des Auf-
tragswertes formlos gestalten und somit beschleunigen wollen.

Fazit

Die Einführung der erhöhten Wertgrenzen für eine Direktvergabe wird 
zweifellos zur dringend ersuchten Vereinfachung und Flexibilisierung 
des Vergabeverfahrens beitragen und den Auftraggebern die Durch-
führung eines deutlich vereinfachten und schnelleren Verfahrens un-
terhalb des EU-Schwellenwertes ermöglichen.
Doch diese Erleichterungen sind kritisch zu betrachten, und müssen 
im Einklang mit den vergaberechtlichen Grundsätzen der Transparenz 
und Wirtschaftlichkeit des staatlichen Handelns gebracht werden. Ins-
besondere entbinden sie die öffentlichen Auftraggeber nicht von der 
Pflicht, einen hinreichenden Wettbewerb herzustellen und sparsam 
mit den Haushaltsmitteln umzugehen.

IHRE KONTAKTPERSON�

Dejan Roshkoski, Master of Laws (LL. M.)
0385/30 31-259	 roshkoski@kubus-kb.de

Auf dieser Grundlage sind die Bundes-
länder selbst für die Gestaltung der un-
terschwelligen Vergabeverfahren zustän-
dig. Sie können hierüber eigenständig 
Vorschriften erlassen und die Besonder-
heiten der Auftragsvergabe selbst regeln. 
Das bezieht sich auch auf die Regeln, die 
die Wertgrenzen für Direktvergabe von 
Liefer- und Dienstleistungen betreffen. 
Deshalb haben sich einige Bundesländer
dazu entschieden, die Vergaberegeln im 
unterschwelligen Bereich zu überdenken 
und gegebenenfalls zu flexibilisieren. Mit 
dem Ziel, das Vergabeverfahren effizien-
ter und vor allem unbürokratischer zu 
gestalten, haben die Bundesländer Bay-
ern und Baden-Württemberg die Wert-
grenzen für eine Direktvergabe erheb-
lich erhöht und so ermöglicht, dass Auf-
tragsvergaben bis zu einem bestimmten 
Wert ohne förmliches Verfahren stattfin-
den dürfen.

Nach seiner Natur ist das Vergaberecht starr und unflexibel und er-
legt den Auftraggebern die Verpflichtung auf, bei der Vergabe der öf-
fentlichen Aufträge die Regeln und das Verfahren strikt einzuhalten.

Ein Handlungsspielraum für die Vergabestellen, insbesondere im Gel-
tungsbereich der Vergabeverordnung (VgV), ist nicht in einem hohen 
Maß zu finden. Auch wenn es sich um eine Vergabe handelt, bei der der 
Auftraggeber die Regeln gewissermaßen selbst aufstellen kann, muss 
er sich wiederum in dem gesetzlich vorgesehenen Rahmen bewegen 
und seine Handlungen hinreichend begründen.

Handlungsspielraum für Auftraggeber im 
unterschwelligen Bereich größer

Dem gegenüber haben die Auftraggeber ein einfacheres Verfahren an-
zuwenden, soweit sie einen Auftrag im unterschwelligen Bereich ver-
geben. In diesem Bereich ist der Handlungsspielraum des Auftragge-
bers größer. Im Unterschied zur VgV hat die Unterschwellenvergabe-
ordnung (UVgO) keine Außenwirkung, d. h. sie ist nicht zwingend in 
allen Bundesländern anzuwenden. Sie findet erst dann Anwendung, 
wenn das jeweilige Bundesland sie durch Erlass von entsprechenden 
Verwaltungsvorschriften eingeführt hat.

NEUE WERTGRENZEN FÜR DIREKTVERGABE 
VON LIEFER- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Beachtung 
vergaberechtlicher 
Grundsätze ist trotz erhöhter 
Wertgrenzen zwingend 
erforderlich.
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Auf dem Fahrzeugdach ist ein 10.000-Liter-FOL-DA-Tank (Faltbehäl-
ter mit Stützrahmen zur temporären Wasserspeicherung) gelagert, der 
über eine spezielle Entnahmehilfe schnell einsatzbereit ist. Zudem 
sind große fahrbare Pulverlöscher sowie CO₂-Löscher an Bord, die mit-
tels Rampe leicht entnommen werden können. Ein Wasser-/Schaum-
werfer auf dem Dach erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich.

Beleuchtung und Sichtbarkeit

Für optimale Sichtverhältnisse bei Nacht- und Schlechtwetterlagen 
sorgen neben den hochwertigen LED-Hauptscheinwerfern auch ein 
pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast mit leistungsstarken Aldeba-
ran-HERO-LED-Scheinwerfer-Paketen. Zusätzliche Umfeldbeleuch-
tungen und LED-Blitzleuchten am Fahrzeug gewährleisten eine um-
fassende Ausleuchtung der Einsatzstelle und erhöhen die Sicherheit 
der Einsatzkräfte.

Fazit

Mit dem neuen TLF 4000 verfügt die Feuerwehr Kaltenkirchen über ein 
hochmodernes Einsatzmittel, das speziell auf die Anforderungen der 
Region zugeschnitten ist. Die Kombination aus großer Löschmittelka-
pazität, leistungsstarker Pumpentechnik und umfangreicher Sonder-
ausstattung macht das Fahrzeug zu einem unverzichtbaren Bestand-
teil für zukünftige Einsätze.
Wir wünschen den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Kal-
tenkirchen stets erfolgreiche Einsätze und eine sichere Rückkehr.

IHRE KONTAKTPERSON�

Lisa Stolle, Assessorin jur.
0385/30 31-277	 stolle@kubus-kb.devon 3.000 Litern pro Minute bei 10 bar 

Druck.
Ergänzend ist frontseitig ein B-Druckab-
gang vorhanden. Ein schneller Wasser-
auslass an der rechten Fahrzeugseite er-
möglicht eine zügige Wasserabgabe.

| Die Ruberg E30 10-3000 Pumpe fördert 3.000 
Liter Wasser pro Minute

Im April 2025 konnte die Feuerwehr Kaltenkirchen ein neues Tank–
löschfahrzeug TLF 4000 in Dienst stellen, das durch seine außerge-
wöhnliche Ausstattung und Leistungsfähigkeit neue Maßstäbe setzt. 
Das Fahrzeug wurde von der Firma WISS Feuerwehrfahrzeuge auf ei-
nem Volvo FMX D11 6x2 R NLA-Fahrgestell aufgebaut und ist speziell 
für komplexe Einsatzlagen konzipiert.

Technische Highlights und Ausstattung

Das TLF 4000 verfügt über ein Wandlergetriebe und eine Nachlaufach-
se, was in Kombination mit dem Radstand von 4.600 mm für hervorra-
gende Fahreigenschaften sorgt. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 28.000 kg bietet das Fahrzeug eine beeindruckende Zuladungs-
kapazität. Der Löschwassertank fasst 10.000 Liter, ergänzt durch ei-
nen 1.000-Liter-Schaummitteltank, was eine langanhaltende Brand-
bekämpfung ohne externe Wasserzufuhr ermöglicht.
Die verbaute Ruberg E30 10-3000 Pumpe liefert eine Förderleistung 

ERFAHREN SIE 
MEHR ÜBER DIE 
KUBUS GMBH.
FOLGEN SIE UNS.
Auf Instagram und Facebook!

NEUES TANKLÖSCHFAHRZEUG TLF 4000 
FÜR DIE FEUERWEHR KALTENKIRCHEN –
MASSGESCHNEIDERTE TECHNIK FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE EINSÄTZE

Das TLF 4000 der Feuerwehr 
Kaltenkirchen setzt neue Maßstäbe.
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Kompetenz
für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler
Spitzenverbände

KLIMASCHUTZ
UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Kommunale Wärmeplanung Energieberatung
Klimaneutrale Wärmeversorgung Beratung zur Energieeinsparung
für Kommunen für Nichtwohngebäude

Contracting Treibhausgasbilanzierung
Einsparung von Energie, Kosten Grundlage zukünftiger
und Emissionen per Dienstleister Klimaschutzmaßnahmen

Die KUBUS GmbH ist Ihre kompetente und verlässliche Unternehmensberatung, wenn es um kommu-
nale Belange geht. Kontaktieren Sie unsere Fachexperten und Fachexpertinnen für Klimaschutz. Wir 
helfen Ihnen gern weiter, auch wenn Sie zu diesen Fachbereichen Fragen haben:

▪ Energieeff izienzberatung,
▪ Energiemanagement & Energiemonitoring,
▪ Erneuerbare Energieberatung,
▪ Fördermittel,
▪ Transformationskonzept zur Klimaneutralität oder
▪ Wärmenetz-Beratung

IHRE KONTAKTPERSONEN:
Arne Rakel, Dipl.-Ing. Energietechnik   0385/30 31-260   rakel@kubus-kb.de
Kerstin Kopp, MBA Sustainability Management   0385/30 31-254   kopp@kubus-kb.de

VIELSEITIG – KOMPETENT – RECHTSSICHER – VERLÄSSLICH

www.kubus-kommunalberatung.de


